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Lukas Herzog

Gute Mitarbeitende, die mit ihrem 
Können und ihrer Einstellung den 
Erfolg einer Firma mittragen, 
sind wertvoll. Es lohnt sich, ihnen 
Sorge zu tragen und sie möglichst 
im Unternehmen zu halten. Klas-
sische Instrumente wie Lohner-
höhung, Bonus oder individuelle 
Leistungsprämien sind hier nicht 
die einzige Möglichkeit. Die Opti-
on, ausgewählte Mitarbeitende 
über eine Beteiligung zu honorie-
ren und stärker in die unterneh-
merische Verantwortung einzu-
binden, hat viel für sich. Mitarbei-
tende, die zugleich Miteigentümer 
sind, halten bei allem was sie tun, 
naturgemäss das unternehmeri-
sche Gesamtinteresse im Blick. 
Wenn das Unternehmen Erfolg 
hat, dann ist das auch ihr Erfolg. 
Wenn der Unternehmenswert 
steigt, dann wirkt sich das auch 
auf den Wert der Mitarbeiterbe-
teiligung positiv aus. Ob Kleinbe-
trieb oder grösseres Unterneh-
men – Mitarbeiterbeteiligungen 
kommen grundsätzlich für jede 
Firmengrösse in Frage. 

Wie packt man es an?
Wer Mitarbeitende am Unter-

nehmen beteiligen will, tut dies in 
den meisten Fällen im Rahmen 
einer Aktiengesellschaft. Denkbar 
sind auch andere Beteiligungspa-

piere, etwa Stammanteile an einer 
GmbH. Die Betroffenen werden zu 
Miteigentümern, indem sie sich 
am bestehenden Eigenkapital be-
teiligen oder indem sie neu ausge-
gebene Aktien oder Anteile erhal-
ten. Gängig sind auch Optionen 
auf Beteiligungspapiere, die nach 
Ablauf einer bestimmten Frist zu 

einem vorab definierten Fixpreis 
ausgeübt werden können. So oder 
so empfiehlt es sich, in einem ers-
ten Schritt einen Beteiligungsplan 
auszuarbeiten. Er stellt die Ist-Si-
tuation und die angestrebten Ei-
gentumsverhältnisse systema-
tisch dar und schafft die zentrale 
Grundlage, um die nötigen Ab-
klärungen zu treffen. Es gibt auf 
dem Gebiet der Mitarbeiterbetei-
ligungen viel Gestaltungsspiel-
raum. Diesen muss man sorgfäl-
tig ausloten, vor allem mit Blick 
auf die finanziellen und steuerli-
chen Auswirkungen für alle Betei-
ligten. Darüber hinaus schafft der 
Beteiligungsplan die Vorausset-
zungen, um die konkreten Etap-
pen und Schritte der Umsetzung 
zu planen. Er zeigt auf, welche 
Massnahmen in welchem Zeit-
raum umzusetzen sind und was es 
an Instrumenten (Abklärungen 
mit Steuerbehörden, Verträge 
u.a.) braucht. 

Steuerbares Einkommen?
Der «finanzielle Vorteil», der 

entsteht, wenn Mitarbeitende Fir-
menanteile erwerben, gilt als steu-
erbares Einkommen. Was heisst 

das? Der Fiskus schaut besonders 
aufmerksam auf den Kaufpreis. 
Entspricht er dem Verkehrswert? 
Also dem Preis, den auch ein un-
abhängiger Dritter bezahlen wür-
de? Oder hat der Arbeitgeber diese 
Anteile zu Vorzugskonditionen 
verkauft oder sie dem Arbeitneh-
mer sogar kostenlos abgetreten? 
Da kein Börsenkurs vorhanden ist, 
der die Frage nach dem Verkehrs-
wert automatisch beantworten 
würde, muss man den steuerlich 
akzeptierten Verkehrswert der Ak-
tie nachvollziehbar und transpa-
rent berechnen. Die Differenz zwi-
schen dem tatsächlichen Kaufpreis 
und dem Verkehrswert gilt als 
steuerbares Erwerbseinkommen, 
das vom Mitarbeitenden versteu-
ert werden muss. Solche Auswir-
kungen muss man bei der Vorbe-
reitung der Mitarbeiterbeteiligung 
im Auge behalten, vorausschauend 
abklären und durchkalkulieren. 
Besonders empfiehlt es sich, vor-
gängig mit den kantonalen Steuer-
behörden in Kontakt zu treten und 
steuerliche Folgen für die verschie-
denen Beteiligten im Rahmen ei-
nes sogenannten Steuerrulings ver- 
bindlich zu klären. 

Nicht zu vergessen: Steuerba-
res Einkommen, das im Rahmen 
einer Mitarbeiterbeteiligung an-
fällt, muss auch im Lohnausweis 
korrekt dargestellt werden. Und 
in diesem Zusammenhang gilt es 
auch im Auge zu behalten, dass 
jede Veränderung beim steuerba-
ren Einkommen sich automatisch 
auf die Höhe der Sozialversiche-
rungsbeiträge auswirkt, die für 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
gleichermassen anfallen.

Kurz: Ein Unternehmen, das 
über die Mitarbeiterbeteiligungen 
nachdenkt, muss dies aus einer 
Gesamtoptik tun und Spezialisten 
beiziehen, die sich zu diesem The-
ma auskennen. Das schafft die Vo-
raussetzungen, um den vorhande-
nen Gestaltungsspielraum opti-
mal zu nutzen und unerwünschte 
Nebeneffekte zu vermeiden. 
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Mitarbeitende beteiligen
Unternehmerische Verantwortung verleiht Flügel. Das ist ein guter Grund, ausgewählte Mitarbeitende zu 

Miteigentümern zu machen. Aber auch finanziell sind Beteiligungsmodelle für die Firma interessant. Etwa um 
seine Zugpferde zu belohnen und zu binden, ohne die liquiden Mittel übermässig zu strapazieren.

Für Jungunternehmen sind Mitarbeiterbeteiligungen ein beliebtes Mittel, um 
in der Startphase die Lohnkosten überschaubar zu halten.

«Es gibt auf dem 
Gebiet der Mitar-

beiterbeteiligungen 
viel Gestaltungs-

spielraum.»
Lukas Herzog 
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Für KMU eignen sich Mitarbei-
terbeteiligungen auch gut, um 
eine Nachfolgeplanung aufzuglei-
sen. Sie ermöglichen es, diesen 
Prozess und auch die damit 
verbundenen Finanztransaktio-
nen über einen gewissen 
Zeitraum zu staffeln. Dies dient 
dem Unternehmer, der zum 
Beispiel einen oder mehrere 
bewährte Mitarbeitende 
schrittweise für die Nachfolge 
aufbauen möchte. Es schafft aber 
auch für diese Mitarbeitenden 
eine Möglichkeit, die finanzielle 
Belastung, die mit der Übernah-
me einhergeht, über einen 
längeren Zeitraum zu verteilen. 

Beteiligungen,  
um die Nachfolge  
einzufädeln


